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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1976

Norm

ABGB §142 Ca

StGB §195

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 195 StGB hat nicht so sehr den Schutz der Erziehungsgewalt, sondern den Schutz des

Minderjährigen im Auge, von einem Entzug der Erziehungsgewalt kann dann nicht gesprochen werden, wenn der

Erziehungsberechtigte über den Aufenthaltsort des Kindes unterrichtet und in der Lage ist, mit dem Kind Kontakt

aufzunehmen.

Entscheidungstexte

1 Ob 509/76

Entscheidungstext OGH 29.01.1976 1 Ob 509/76

11 Os 88/77

Entscheidungstext OGH 02.09.1977 11 Os 88/77

nur: Von einem Entzug der Erziehungsgewalt kann dann nicht gesprochen werden, wenn der

Erziehungsberechtigte über den Aufenthaltsort des Kindes unterrichtet und in der Lage ist, mit dem Kind Kontakt

aufzunehmen. (T1) Beisatz: Jedoch: Die Bestimmung des § 195 StGB soll die Macht dessen schützen, dem das

Erziehungsrecht zusteht. (T2)

12 Os 149/78

Entscheidungstext OGH 30.11.1978 12 Os 149/78

nur T1

12 Os 40/79

Entscheidungstext OGH 27.09.1979 12 Os 40/79

nur T1; Beisatz: Bloßes Wissen um den Aufenthaltsort ohne Möglichkeit der Kontaktaufnahme. (T3)
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